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Rechtssatz

Als Übertretung nach § 10 Abs 6 KDV wurde vorgehalten, dass der Scheinwerferspiegel und der Spiegel der

Blinkleuchte gegen atmosphärische Ein5üsse "unzureichend geschützt waren". Jedoch normiert § 10 Abs 6 (lit c) KDV

einen anderen Sachverhalt, nämlich dass die Spiegel von Scheinwerfer und Leuchten, sofern sie bestimmten

Vorschriften nicht entsprechen, gegen atmosphärische Ein5üsse und solche der Auspu9gase "möglichst unemp:ndlich

sein müssen". Daher geht es nach dieser Bestimmung um die Widerstandsfähigkeit der (unter dem Scheinwerfer- und

Leuchtenglas be:ndlichen) Spiegel selbst, und nicht um deren Schutz durch das Glas. Eine Spezialvorschrift, die den

angeführten Tatvorhalt abdeckt, enthält das KFG und die KDV nicht.

Schlagworte

Scheinwerfer Leuchten Spiegel Unempfindlichkeit Sache Tatbestandsmerkmal

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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